
  

 

Wintersportwoche der Gemeindeschule vom 29. Februar  
bis 4. März 2016 
Bald findet die einzigartige Engelberger Wintersportwoche statt. Vom 29. Februar bis 
4. März 2016 können sich alle Schüler und Schülerinnen der ganzen Gemeindeschule 
auf den Pisten und Loipen vergnügen. Sie erhalten die Gelegenheit sich in verschie-
denen Schneesportarten zu betätigen. Die Schüler wählen zwischen Langlauf, Ski und 
Snowboardfahren aus. Sie sind in altersdurchmischten Leistungsgruppen unterwegs. 
Die Skilehrer der Schweizer Skischule erteilen zusammen mit Lehrpersonen der Ge-
meindeschule Engelberg den Unterricht auf den Pisten. Die JO-Fahrer des Skiclubs 
werden in separaten Gruppen unter der Leitung von Walti Windlin unterrichtet. 
 
Die Wintersportwoche wird am Montag um 09.10 Uhr vor dem Busdepot der Talstation 
eröffnet. Vom Dienstag bis Freitag wird um 09.00 Uhr gestartet. Die Mittagessen wer-
den in Bergrestaurants eingenommen. Um 14.30 Uhr werden die Schüler und Schüle-
rinnen bei der Talstation der Titlis- oder Brunnibahn entlassen. 
 
Schülerrennen - das Highlight der Woche 
Der Höhepunkt der Woche ist das Schülerrennen. Am Mittwoch starten die Kinder der 
1. bis 3. Klassen und am Donnerstag die Schüler und Schülerinnen der 4. bis 9. Klas-
sen. Neu findet am Mittwoch ein Alternativrennen auf der Gerschni statt. Aber weiter-
hin sollen sich die Schüler an einem richtigen Rennen messen und dabei Lampenfie-
ber erleben dürfen! 
 
Im Vordergrund stehen neben Spass, Mitmachen auch das Gewinnen einer Medaille. 
Bei der Rangverkündigung am Freitag um 14.45 Uhr werden die schnellsten Schüler 
und Schülerinnen ihrer Kategorie gekürt. 
 
Wir freuen uns auf eine tolle, schneereiche und unfallfreie Wintersportwoche. 
 
Schulleiter Joe Kretz 
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Abstimmungs- und Wahlsonntag vom 28. Februar 2016  

Hinweis zur Publikation der Ergebnisse 
Am kommenden Sonntag finden die Gesamterneuerungswahlen für den Gemeinderat 
sowie zwei kommunale und vier eidgenössische Volksabstimmungen statt. Es steht 
somit ein spannender und intensiver Wahl- und Abstimmungssonntag an. Die Auszäh-
lung aller sechs Abstimmungen und der Gesamterneuerungswahlen werden das 
Stimmbüro fordern und die erhöhte Arbeitslast führt dazu, dass die Resultate etwas 
später als gewohnt publiziert werden. Wir erwarten, dass die Ergebnisse ca. ab 
13.30 Uhr vorliegen. Diese werden im Anschlagkasten des Gemeindehauses sowie 
unter www.gde-engelberg.ch publiziert. Die Kandidatinnen und Kandidaten der Ge-
samterneuerungswahl werden persönlich benachrichtigt. 
 
Die Urne ist am Abstimmungs- und Wahlsonntag wie gewohnt von 10.00 Uhr bis 
12.00 Uhr geöffnet und befindet sich im Stimmlokal, Gemeindehaus Engelberg. Wer 
noch brieflich per Post abstimmen will, sollte darauf achten, dass das Rücksendeku-
vert spätestens bis am Freitag per A-Post aufgegeben wird. Briefliche Stimmen kön-
nen bis am Wahl- und Abstimmungssonntag, 12.00 Uhr, auch im Abstimmungsbrief-
kasten (Haupteingang Gemeindehaus Gand) eingeworfen werden. Bitte achten Sie 
bei der brieflichen Stimmabgabe darauf, dass der Stimmrechtsausweis durch Sie 
unterschrieben wird. Ansonsten muss Ihr Stimm- und Wahlzettel als ungültig erklärt 
werden. 
 
Allfälliger zweiter Wahlgang der Gemeinderäte und e rster Wahlgang Talammann 
und Statthalter am 10. April 2016 
Für das Zustandekommen der Wahl als Gemeinderat ist im ersten Wahlgang vom 
28. Februar 2016 das absolute Mehr massgebend. Sind nach dem ersten Wahlgang 
noch nicht alle fünf Sitze für den Gemeinderat vergeben, kommt es zu einem zweiten 
Wahlgang. Dieser findet am 10. April 2016 statt. Nicht gewählte Kandidatinnen und 
Kandidaten des ersten Wahlgangs werden auf dem Wahlzettel des zweiten Wahl-
gangs wieder aufgeführt, wenn sie nicht bis spätestens am Dienstag, 1. März 2016, 
schriftlich erklären, auf ihre Kandidatur zu verzichten. Die Erklärung muss bis um 
17.00 Uhr bei der Gemeindekanzlei eingetroffen sein. Neue Wahlvorschläge für den 
zweiten Wahlgang müssen bis spätestens am Mittwoch, 2. März 2016, 17.00 Uhr, bei 
der Gemeindekanzlei eingetroffen sein.  
 
Ebenfalls am 10. April 2016 findet der erste Wahlgang für den Talammann und Statt-
halter statt. Die entsprechenden Wahlvorschläge müssen bis am Montag, 29. Februar 
2016, 17.00 Uhr, bei der Gemeindekanzlei eingetroffen sein. 
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Diese Fristen richten sich nach den Ausführungsbestimmungen über die Gesamter-
neuerungswahlen. Sie finden diese auf unserer Homepage (www.gde-engelberg.ch). 
Falls Sie Fragen zu den anstehenden Wahlen und Abstimmungen haben, steht Ihnen 
das Team der Gemeindekanzlei gerne zur Verfügung. 
 
Gemeindeschreiber Bendicht Oggier 
 
 

Projekt: 136775 - Instandstellung Wasserfallstrasse . 
Abschnitt Dürrbach bis Schöpfbächli, km 0.132 bis 
0.692. 
Meldungs Nr. 903273 | OB01 | Wasserfallstrasse Enge lberg; Dürrbach bis 
Schöpfbächli 
 
Ausschreibung 

1. Auftraggeber  
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers 

Bedarfsstelle/Vergabestelle:  Einwohnergemeinde Engelberg 
Beschaffungsstelle/Organisator:  Bauamt Engelberg, zu Hd. von: Arthur Hess, 
Dorfstrasse 1, 6390 Engelberg, Schweiz, Telefon: 041 639 52 31, 
E-Mail: bauamt@gde-engelberg.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken  
Einwohnergemeinde Engelberg, zu Hd. von: Gemeindekanzlei, 
Dorfstrasse 1, 6390 Engelberg, Schweiz, Telefon: 041 639 52 52, E-Mail: kanz-
lei@gde-engelberg.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen  
03.03.2016 
Bemerkungen:  Anschrift für schriftliche Auskünfte (es werden keine mündlichen 
Auskünfte erteilt): Schubiger AG Bauingenieure, Müliweg 2, 6052 Hergiswil 
Fax: 041 632 66 29, E-Mail: info@schubiger-nw.ch 
Antworten bis 09.03.2016 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes  
Datum:  23.03.2016, Uhrzeit:  16:30 
Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot muss am Tag des 
Eingabetermins bis spätestens um 16:30 Uhr bei der Gemeindekanzlei der Ein-
wohnergemeinde Engelberg an der Dorfstrasse 1 in 6390 Engelberg eintreffen. 
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Das Risiko, dass das zugestellte Angebot rechtzeitig beim Auftraggeber eintrifft, 
liegt beim Anbieter (Zustellung per Post). Der Poststempel ist nicht massgebend. 
Zu spät eingetroffene Angebote werden vom Verfahren ausgeschlossen. 

1.5 Datum der Offertöffnung  
Bemerkungen:  nicht öffentlich 

1.6 Art des Auftraggebers 
Gemeinde/Stadt 

1.7 Verfahrensart 
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart 
Bauauftrag 

1.9 Gemäss GATT/WTO-Abkommen, resp. Staatsvertrag 
Nein 

2. Beschaffungsobjekt 
2.1 Art des Bauauftrages  

Ausführung 
2.2 Projekttitel der Beschaffung  

Instandstellung Wasserfallstrasse; 
Abschnitt Dürrbach bis Schöpfbächli, km 0.132 bis 0.692. 

2.3 Aktenzeichen/Projektnummer  
1464 

2.4 Gemeinschaftsvokabular CPV: 45000000 - Bauarbeiten 
Normpositionen-Katalog (NPK): NPK 

2.5 Detaillierter Projektbeschrieb  
Das Angebot umfasst die Tiefbau- und Strassenbauarbeiten im Bereich zwischen 
der Überfahrt über den Dürrbach bis zum Einmünder Schöpfbächli in Engelberg, 
Obwalden. 
 
Bauteilübersicht: 
- Aufheben Mischsystem, Einbau Strassenentwässerung 
- Ersetzen Strasseneinlaufschächte 
- Anteil Kofferersatz Unterbau 
- Verbreiterung Strassenquerschnitt 
- Versetzen Strassenbeleuchtung 
- Ersetzen Randabschlüsse - Einbau bituminöse Beläge 
- Anpassungen Nachbargrundstücke 
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Approximatives Vorausmass: 
- Erdarbeiten ca. 1‘000 m³ 
- Kofferungen ca. 1'200 m³ 
- Werkleitungen ca. 600 m¹ 
- Strassenentwässerung ca. 500 m¹ 
- Strassenverbreiterung ca. 560 m¹ 

2.6 Ort der Ausführung  
Wasserfallstrasse, 6390 Engelberg, Kanton Obwalden Strasseninstandstellung: 
- im Abschnitt km 0.132 (674‘395/185‘560) 
- bis km 0.692 (674‘725/185‘105) 

2.7 Aufteilung in Lose? 
Nein  

2.8 Werden Varianten zugelassen? 
Nein  

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?  
Nein  

2.10 Ausführungstermin 
Beginn 
Bemerkungen:  Beginn: Anfang/Mitte Mai 2016 
Ende: voraussichtlich Herbst 2016 

 
Zu beachten gelten: 
- die klimatischen Bedingungen im Ausführungsort (Hochwasser, Jahreszeiten, 

Schneeschmelze, etc.)  
- die touristische Nutzung in Engelberg 

3. Bedingungen 
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen  

Selbstständige Begehung wird vorausgesetzt und ist in den Unterlagen zu bestäti-
gen. 

3.5 Bietergemeinschaft 
zugelassen 

3.7 Eignungskriterien 
aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien 

3.8 Geforderte Nachweise 
aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise 

3.9 Zuschlagskriterien 
aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien 

3.11 Sprachen für Angebote 
Deutsch 
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3.12 Gültigkeit des Angebotes  
12 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote 

3.13 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen 
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab:  25.02.2016 bis:  23.03.2016 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen:  Deutsch 

4. Andere Informationen 
4.3 Verhandlungen keine 
4.7 Rechtsmittelbelehrung  

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation Beschwer-
de beim Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden in 6060 Sarnen erhoben wer-
den. Die Beschwerde muss schriftlich erfolgen und einen Antrag sowie eine Be-
gründung enthalten. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen. Die angefochte-
nen Unterlagen und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. 

 
Einwohnergemeinde Engelberg, 25. Februar 2016 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
Gemeindekanzlei, Bauamt und Finanzverwaltung 
Montag bis Donnerstag 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Sozialdienst 
Montag/Dienstag/Mittwoch/Freitag 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
 Nachmittags geschlossen 
Donnerstag ganzer Tag geschlossen 
 
 

GA-Tageskarten der SBB 
Mit der "Tageskarte Gemeinde" der SBB kann während einem ganzen Tag für 40 
Franken die Schweiz bereist werden. Die Tageskarte gilt in der 2. Klasse für das ge-
samte Streckennetz der SBB, der Zentralbahn sowie für die meisten Schifffahrtslinien 
und Nahverkehrsmittel (Bus/Tram). 
 
Reservationen und weitere Informationen finden Sie unter: www.gde-engelberg.ch 


